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Kassenführung . Zählprotokoll bei offener Ladenkasse?  
 
Der Bundesfinanzhof hat mit seinem Beschluss vom 16. Dezember 2016 klargestellt, dass die An-
fertigung eines Zählprotokolls – also einer Aufstellung über die Stückzahl der in der Kasse am Tages-
ende vorhandenen und dem Kassenbericht zugrunde gelegten Geldscheine und -münzen – für eine 
ordnungsgemäße Kassenbuchführung bei einer offenen Ladenkasse weiterhin nicht erforderlich ist. 
 
Für eine ordnungsgemäße Kassenbuchführung bei Bareinnahmen mittels einer offenen Ladenkasse 
ist ein täglicher Kassenbericht, der auf Grundlage eines täglichen Auszählens der Bareinnahmen er-
stellt wird, erforderlich – aber auch ausreichend.  
 
Soweit die Ausführungen in einer Entscheidung aus 2015 in der Praxis dahingehend missverstanden 
worden sind, dass über den Kassenbericht hinaus auch ein Zählprotokoll erforderlich sei, ist dies nicht 
der Fall. Eine Neuorientierung der Rechtsprechung hinsichtlich der Voraussetzungen einer ordnungs-
gemäßen Kassenbuchführung war vom Bundesfinanzhof nicht beabsichtigt gewesen.  
 
Tipp: Die Prüfung von offenen Ladenkassen führt oft zu Auseinandersetzungen zwischen Finanz-

amt und Steuerpflichtigen. Auch wenn die Anfertigung eines Zählprotokolls nicht zwingend er-
forderlich ist, empfehlen wir die lückenlose Führung eines Zählprotokolls. 

 
 
Einkommensteuer . Höchstbetragsgrenze für häusliches Arbeitszimmer ist personen-
bezogen anzuwenden 
 
Nach zuletzt eher restriktiver Rechtsprechung zum häuslichen Arbeitszimmer („Räume müssen nahe-
zu ausschließlich für betriebliche oder berufliche Zwecke genutzt werden“) gibt es frohe Kunde, wenn 
mehrere Steuerpflichtige ein häusliches Arbeitszimmer gemeinsam nutzen. Denn der Bundesfinanzhof 
hat mit zwei Entscheidungen vom 15. Dezember 2016 seine Rechtsprechung geändert, sodass die 
Höchstbetragsgrenze von € 1.250,00 nicht mehr objekt-, sondern personenbezogen anzuwenden ist. 
 
Aufwendungen (beispielsweise anteilige Miete, Abschreibungen, Energiekosten) für ein häusliches 
Arbeitszimmer sind wie folgt abzugsfähig: 
 
Ø bis zu € 1.250,00 jährlich, wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer 

Arbeitsplatz zur Verfügung steht, 
Ø ohne Höchstgrenze, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und 

beruflichen Betätigung bildet. 
 
Die Aufwendungen sind aber nur dann steuerlich abzugsfähig, wenn der büromäßig eingerichtete 
Raum nahezu ausschließlich zu betrieblichen und/oder beruflichen Zwecken genutzt wird.  
 
Der Bundesfinanzhof ging bislang von einem objektbezogenen Abzug der Aufwendungen aus. Die 
Aufwendungen waren somit (unabhängig von der Zahl der nutzenden Personen) auf € 1.250,00 
begrenzt. Nach neuer Sichtweise kann der Höchstbetrag von jedem Steuerpflichtigen in voller Höhe 
beansprucht werden, der das Arbeitszimmer nutzt und die Voraussetzungen für ein steuerlich aner-
kanntes Arbeitszimmer erfüllt (personenbezogene Ermittlung). 
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Im ersten Streitfall nutzte ein Ehepaar gemeinsam ein häusliches Arbeitszimmer in einem Einfamilien-
haus, das ihnen jeweils zur Hälfte gehörte. Finanzamt und Finanzgericht erkannten die Aufwendungen 
von ca. € 2.800,00 nur in Höhe von € 1.250,00 an und ordneten dem Ehepaar diesen Betrag je zur 
Hälfte zu. Diese Sichtweise hat der Bundesfinanzhof nun verworfen.  
 
Der auf den Höchstbetrag von € 1.250,00 begrenzte Abzug ist jedem Steuerpflichtigen zu gewähren, 
dem für seine betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, 
wenn er in dem Arbeitszimmer über einen Arbeitsplatz verfügt und die geltend gemachten Auf-
wendungen getragen hat.  
 
Die Kosten bei Ehegatten sind jedem Ehepartner grundsätzlich zur Hälfte zuzuordnen, wenn sie bei 
hälftigem Miteigentum ein häusliches Arbeitszimmer gemeinsam nutzen.  
 
Im zweiten Streitfall hat der Bundesfinanzhof darüber hinaus betont, dass für den Abzug der 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer feststehen muss, dass dort überhaupt eine berufliche 
oder betriebliche Tätigkeit entfaltet wird. Außerdem muss der Umfang dieser Tätigkeit es glaubhaft 
erscheinen lassen, dass der Steuerpflichtige hierfür ein häusliches Arbeitszimmer vorhält. 
 
Tipp: Die Aufwendungen sind zeitanteilig zu kürzen, wenn der Steuerpflichtige erst während des 

Jahres eine Tätigkeit aufnimmt und dann ein häusliches Arbeitszimmer einrichtet oder 
während des Jahres (z. B. wegen Eintritts in den Ruhestand) die Tätigkeit endgültig einstellt. 
Keine Kürzung ist jedoch vorzunehmen, wenn der Steuerpflichtige das Zimmer zeitweise nicht 
nutzt, etwa während des Urlaubs, einer Krankheit oder an den Wochenenden. Maßgeblich ist 
allein, dass der Steuerpflichtige ein häusliches Arbeitszimmer vorhält. Dabei dürfen Zeiten der 
Nichtnutzung nicht der außerberuflichen Nutzung zugerechnet werden. 

 
 
Einkommensteuer . Betriebsgebäude auf Ehegattengrundstück 
 
Der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung zur steuerlichen Behandlung von Betriebsgebäuden 
auf im Miteigentum von Ehegatten stehenden Grundstücken im vergangenen Jahr geändert. Hierauf 
hat die Finanzverwaltung nun reagiert und eine Übergangslösung kreiert, die wenig Begeisterung 
auslösen dürfte. 
 
Grundsätze des BFH-Urteils vom 09. März 2016 
 
Bebaut ein Unternehmer-Ehegatte ein auch dem Nichtunternehmer-Ehegatten gehörendes Grund-
stück mit eigenen Mitteln, wird der Nichtunternehmer-Ehegatte Eigentümer des auf seinen Anteil ent-
fallenden Gebäudeteils.  
 
Die Herstellungskosten, die der Unternehmer-Ehegatte für den im Miteigentum seines Ehegatten 
stehenden – betrieblich genutzten – Gebäudeteil getragen hat, darf er als eigenen Aufwand als 
Betriebsausgaben abziehen. Bis dato wurde dieser Aufwand „wie ein materielles Gebäude“ des 
Betriebsvermögens aktiviert. Der Vorteil: Es konnten z. B. Absetzungen für Abnutzungen (= AfA) in 
Höhe von 3 % beansprucht werden.  
 
 



 

 4 

Ausgabe April 2017 

Nach neuer Sichtweise ist nur ein Aufwandsverteilungsposten zu bilden. Da es sich nicht um ein Wirt-
schaftsgut handelt, kann dieser Posten keine stillen Reserven enthalten. Zudem werden keine Steuer-
begünstigungen gewährt, die nur für Betriebsvermögen zulässig sind (z. B. AfA in Höhe von 3 %).  
 
Übertragen sowohl der Unternehmer-Ehegatte den Betrieb als auch beide Eheleute ihre Miteigen-
tumsanteile an dem Grundstück samt Gebäude unentgeltlich auf einen Dritten (z. B. das Kind), kann 
dieser den Anteil des Nichtunternehmer-Ehegatten zum Teilwert in seinen Betrieb einlegen. Im 
Ergebnis wird der Gebäudeteil des Nichtunternehmer-Ehegatten „doppelt“ abgeschrieben: Durch den 
Unternehmer-Ehegatten infolge der selbst getragenen Herstellungskosten und durch den Dritten vom 
Teilwert nach der Einlage. 
 
Reaktion der Finanzverwaltung 
 
Die Finanzverwaltung wendet das Urteil an, hat jedoch eine Übergangsregelung für Altfälle eingeführt. 
Das fiskalische Problem: Durch die neue Sichtweise würden sich stille Reserven bei Beendigung der 
betrieblichen Nutzung ggf. steuerneutral verflüchtigen.  
 
Nach der Verwaltungsmeinung sind die „zu Unrecht“ vorgenommenen Steuerbegünstigungen für 
Betriebsvermögen nach den Grundsätzen der Bilanzberichtigung rückgängig zu machen. Für den ent-
stehenden Gewinn kann der Steuerpflichtige im Berichtigungsjahr (Erstjahr) eine gewinnmindernde 
Rücklage in Höhe von vier Fünfteln bilden. Diese Rücklage ist in den folgenden Wirtschaftsjahren zu 
mindestens einem Viertel gewinnerhöhend aufzulösen.  
 
Beispiel: 
 
EM hat auf einem Grundstück, das zur Hälfte auch seiner Ehefrau EF gehört, in 2006 ein Betriebs-
gebäude errichtet. Die von ihm getragenen Herstellungskosten (€ 1,0 Mio.) hat er aktiviert und mit 3 % 
(neue Sichtweise = 2 %) abgeschrieben. Die Veranlagungen für die Jahre bis 2015 sind bestands-
kräftig. 
 
Korrektur:  
 
€ 500.000,00 (Aufwandsverteilungsposten) x 1 % (AfA 3 % abzgl. 2 %) x 10 (Jahre 2006 bis 2015)  
= € 50.000,00. Den Gewinn von € 50.000,00 darf EM durch Bildung einer Rücklage auf fünf Jahre 
verteilen. In 2016 sind somit € 10.000,00 zu versteuern.  
 
Tipp: Auf eine Berichtigung kann auf Antrag verzichtet werden, wenn das zivilrechtliche Eigentum 

an dem betrieblich genutzten Miteigentumsanteil auf den Betriebsinhaber übergeht und der 
Einlagewert des Miteigentumsanteils an dem Gebäude um den Betrag der unzulässigerweise 
gebildeten stillen Reserven gemindert wird. 
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Einkommensteuer . Erbe darf nachgezahlte Kirchensteuer als Sonderausgaben 
abziehen 
 
Zahlt der Erbe offene Kirchensteuern des Erblassers, ist er zum Sonderausgabenabzug im Jahr der 
Zahlung berechtigt. Dies hat der Bundesfinanzhof am 21. Juli 2016 entschieden.  
 
In dem Streitfall ging es im Kern darum, ob die Steuerpflichtige als Erbin die für den Vater nachge-
zahlten Kirchensteuern als Sonderausgaben geltend machen konnte. Die Kirchensteuernachzahlung 
resultierte aus einem Veräußerungsgewinn, den der Vater aus der Veräußerung seiner Freiberufler-
praxis erzielt hatte.  
 
Das Finanzamt lehnte einen Sonderausgabenabzug ab, das Finanzgericht Hessen und der Bundes-
finanzhof allerdings nicht. Begründung: Unstreitig ist die Erbin mit der Kirchensteuerzahlung wirt-
schaftlich belastet. Sie hatte als Erbin für die Nachlassverbindlichkeit unbeschränkt, also nicht nur mit 
dem Nachlass, sondern auch mit ihrem Eigenvermögen einzustehen. Insofern lagen eigene Auf-
wendungen der Erbin vor.  
 
Der Bundesfinanzhof weist darauf hin, dass im Gegenzug auch Erstattungen überzahlter Kirchen-
steuer des Erblassers auf eigene Zahlungen des Erben anzurechnen wären und dessen Sonderaus-
gabenabzug schmälern würden.  
 
Tipp: Der Streitfall unterscheidet sich vom Spendenabzug als Sonderausgaben. Denn hier ist 

zusätzlich eine besondere Widmung der Leistung zu einem bestimmten Zweck erforderlich. 
Diese Voraussetzungen erfüllt jedoch nur der spendende Erblasser, weshalb der Bundes-
finanzhof den Restabzug einer durch den Erblasser getätigten Großspende beim Erben in 
einer Entscheidung aus 2008 abgelehnt hat. 

 
 
Einkommensteuer . Überschussprognose bei zeitlich begrenztem Nießbrauch er-
forderlich 
 
Wird eine Wohnung an den Sohn vermietet und kurz danach unter Vorbehalt eines auf fünf Jahre be-
grenzten Nießbrauchsrechts auf diesen unentgeltlich übertragen, handelt es sich nicht um eine auf 
Dauer angelegte Vermietung. Dies hat nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Münster vom 
16. Dezember 2016 zur Folge, dass die Überschusserzielungsabsicht durch eine Prognose zu über-
prüfen ist. 
 
Im Streitfall ging es um die Anerkennung von Verlusten aus Vermietung und Verpachtung. Das 
Problem: Mietvertrag und unentgeltliche Übertragung des Mietobjekts unter Nießbrauchsvorbehalt 
standen in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang. Der Nießbrauch war auf fünf Jahre begrenzt und 
der Sohn wollte die Wohnung danach weiter zu eigenen Wohnzwecken nutzen.  
 
Für das Finanzgericht Münster stand damit fest, dass es nach Ablauf der fünf Jahre zum Erlöschen 
des Mietverhältnisses kommen würde und die Einkunftsquelle in eine Selbstnutzung einmünden 
würde. Damit war diese Einkunftsquelle von vornherein nicht auf Dauer angelegt. Eine Überschusser-
zielungsabsicht konnte nicht unterstellt werden. 
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Tipp:  Bei einer auf Dauer angelegten Vermietung wäre typisierend davon auszugehen, dass der 
Steuerpflichtige Überschüsse erwirtschaften will, auch wenn sich über einen längeren Zeit-
raum Verluste ergeben. Eine Überschussprognose wäre regelmäßig nicht erforderlich. Von 
„auf Dauer“ konnte aber wegen der Begrenzung auf fünf Jahre für das Gericht keine Rede 
sein. 

 
Gegen diese Entscheidung wurde die Revision zugelassen, aber noch nicht eingelegt. Die 
weitere Entwicklung bleibt vorerst abzuwarten. 

 
 
Lohnsteuer . Zuzahlungen zum Firmenwagen mindern geldwerten Vorteil 
 
Für die private Nutzung eines Firmenwagens sowie für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte müssen Arbeitnehmer einen geldwerten Vorteil versteuern. Wird dieser nach der Ein-
Prozent-Regel ermittelt und muss der Arbeitnehmer ein Nutzungsentgelt zahlen, mindert dies den 
steuerpflichtigen Sachbezugswert. Übernimmt der Arbeitnehmer allerdings „nur“ einzelne Kfz-Kosten 
(z. B. Treibstoff, Wagenwäsche), soll sich der geldwerte Vorteil nach Meinung der Verwaltung nicht 
vermindern. Dieser Ansicht hat der Bundesfinanzhof nun in zwei Urteilen vom 30. November 2016 
widersprochen und damit auch seine eigene Rechtsprechung modifiziert. 
 
Beispiel: 
 
Ein Arbeitnehmer hat einen Firmenwagen ganzjährig auch für private Fahrten und für Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte genutzt. Ein Fahrtenbuch wurde nicht geführt. Der 
geldwerte Vorteil nach der Ein-Prozent-Regel beträgt € 6.000,00. Der Arbeitnehmer hat € 4.500,00 für 
Benzin gezahlt.  
 
Nach bisheriger Sichtweise minderten die selbst getragenen Benzinkosten den geldwerten Vorteil 
nicht. Nach neuer Auffassung vermindert sich der Sachbezugswert um € 4.500,00, sodass der Arbeit-
nehmer nur noch € 1.500,00 versteuern muss.  
 
Ein Arbeitnehmer ist insoweit nicht bereichert, als er Kosten aufwendet, die durch die private Nutzung 
des ihm überlassenen betrieblichen Pkw veranlasst sind. Nach der neuen Sichtweise des Bundes-
finanzhofs gilt dies nicht nur für ein Nutzungsentgelt, sondern auch dann, wenn der Arbeitnehmer 
einzelne (individuelle) Kosten (z. B. für Kraftstoff) trägt. Denn auch in diesen Fällen fehlt es an einer 
vorteilsbegründenden und demzufolge lohnsteuerbaren Einnahme. 
 
Tipp: Übersteigen die Eigenleistungen des Arbeitnehmers den geldwerten Vorteil, führt der über-

steigende Betrag weder zu negativem Arbeitslohn noch zu Werbungskosten. Der geldwerte 
Vorteil kann sich sowohl bei der Ein-Prozent-Regel als auch bei der Fahrtenbuchmethode 
maximal auf € 0,00 verringern.  
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Lohnsteuer . Führt die Übernahme von Knöllchen zu Arbeitslohn? 
 
Die Übernahme von Verwarnungsgeldern wegen Falschparkens durch einen Paketzustelldienst führt 
nach Meinung des Finanzgerichts Düsseldorf nicht zu Arbeitslohn (Urteil vom 04. November 2016). 
 
Der Entscheidung liegt folgender Sachverhalt zugrunde: 
 
Ein Paketzustelldienst hatte in mehreren Städten (kostenpflichtige) Ausnahmegenehmigungen erwirkt, 
die ein kurzfristiges Halten der Fahrzeuge zum Be- und Entladen in Halteverbots- und Fußgänger-
zonen gestatteten. War eine Ausnahmegenehmigung nicht erhältlich, nahm er es hin, dass die Fahrer 
auch in Halteverbotsbereichen oder Fußgängerzonen kurzfristig anhielten. Das Unternehmen trug die 
ihm gegenüber festgesetzten Verwarnungsgelder.  
 
Nach Ansicht des Finanzgerichts erfüllt der Paketzustelldienst mit Zahlung der Verwarnungsgelder nur 
eine eigene Verbindlichkeit. Zwar hätten die Fahrer die Ordnungswidrigkeit begangen, die Gelder 
seien jedoch gegenüber dem Unternehmen als Fahrzeughalter festgesetzt worden. Ungeachtet 
dessen erfolgte die Übernahme aus ganz überwiegend eigenbetrieblichem Interesse und nicht als 
Entlohnung für die Tätigkeit der Arbeitnehmer.  
 
Tipp:  Der Bundesfinanzhof hat erst in 2013 seine Rechtsprechung geändert und entschieden, dass 

es sich um Arbeitslohn handelt, wenn eine Spedition Bußgelder übernimmt, die gegen ange-
stellte Fahrer wegen Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten verhängt worden sind. Nach 
Meinung des Finanzgerichts Düsseldorf ist dieser Fall aber nicht mit dem „Paketzustellfall“ 
vergleichbar. Abwarten, wie das der Bundesfinanzhof in der Revision sehen wird.  

 
 
Wettbewerbsrecht . Erreichbarkeit des Kundendienstes eines Unternehmens darf 
nicht nur unter teurer 0180-Nummer möglich sein 
 
EuGH, Urteil vom 02.03.2017, Az.: C – 568/15 
 
Ist es erlaubt, dass die Kosten für einen Anruf bei dem Kundendienst eines Unternehmens höher als 
die Kosten eines gewöhnlichen Anrufs sind? Der Gerichtshof der Europäischen Union stellte nun klar, 
dass dies nicht gestattet sei. Die Richter wiesen in ihrer Begründung darauf hin, dass diese höheren 
Gebühren Verbraucher davon abhalten könnten, Informationen zu einem Vertrag zu erhalten oder ihre 
Rechte geltend zu machen. 
 
Ein deutsches Unternehmen, welches Elektro- und Elektronikartikel vertreibt, wurde im Ausgangsver-
fahren von der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren vor dem Landgericht Stuttgart aufgrund dieser 
Geschäftspraxis auf Unterlassung verklagt. 
 
Bemängelt wurde, dass ein telefonischer Kundendienst ausweislich der Website des Unternehmens 
nur unter einer 0180-Nummer für die Verbraucher erreichbar sei. Solche Nummern werden in 
Deutschland allgemein für Service-Dienste verwendet und für sie gilt ein einheitlicher deutschland-
weiter Tarif. Dabei ist ein Anruf einer solchen Sondernummer jedoch wesentlich teurer als der auf 
einer gewöhnlichen Festnetz- oder Mobilfunknummer. 
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Das Landgericht Stuttgart legte diese Sache dem EuGH vor mit dem Anliegen, die Richtlinie über die 
Rechte der Verbraucher (RL 2011/83/EU) vorab auszulegen. Zweck dieser Richtlinie ist vor allem die 
Gewährleistung eines hohen Verbraucherschutzniveaus. 
 
Nach eben dieser Richtlinie haben die Mitgliedstaaten dafür Sorge zu tragen, dass die Verbraucher für 
Anrufe einer von Unternehmen eingerichteten Telefonleitung zur Kontaktaufnahme wegen zwischen 
ihnen geschlossenen Verträge nicht mehr als den Grundtarif zu zahlen haben. 
 
Da es keine Definition des „Grundtarifs“ in der Richtlinie gibt, legte der EuGH ihn wie folgt aus: 
 
Die Kosten eines auf einen geschlossenen Vertrag bezogenen Anrufs unter einer Service-
Rufnummer, die vom Unternehmer eingerichtet wurde, dürfen die Kosten eines Anrufs unter 
einer gewöhnlichen geografischen Festnetz- oder Mobilfunknummer nicht übersteigen. 
 
Diese Auslegung des Begriffs wird gestützt durch den Zusammenhang, in dem der Begriff in der 
Richtlinie verwendet wird, und durch den Zweck der Richtlinie. 
 
Wie das Gericht weiter ausführte, könne eine zulässige Berechnung höherer Tarife durch die Unter-
nehmen die Verbraucher davon abhalten, die Service-Rufnummern zu nutzen und auch ihre Rechte in 
den Bereichen Widerruf und Gewährleistung geltend zu machen. 
 
Weiterhin wiesen die Richter daraufhin, dass es unerheblich sei, ob der Unternehmer in den Grenzen 
der Kosten eines gewöhnlichen Anrufs mit den Service-Rufnummern Gewinne erziele. 
 
 
Wettbewerbsrecht . Zugabe von Wertgutscheinen über € 0,50 für Apothekenein-
käufe nicht wettbewerbswidrig 
 
LG Lüneburg, Urteil vom 23.03.2017, Az.: 7 O 15/17 
 
In einem Urteil vom 23.03.2017 (Az.: 7 O 15/17) entschied das Landgericht Lüneburg über die Unter-
lassungsklage einer Apotheke, die in der Ausgabe von Wertgutscheinen über € 0,50 einer kon-
kurrierenden Apotheke einen Verstoß gegen wettbewerbsrechtliche Vorschriften sah. Die in Anspruch 
genommene Konkurrentin hatte die Wertgutscheine für den Kauf von verschreibungs-pflichtigen Medi-
kamenten an ihre Kunden ausgegeben. 
 
Der Antrag im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens wurde von der Kammer jedoch ab-
gewiesen mit der Begründung, dass eine solche Werbemaßnahme nicht wettbewerbswidrig sei. 
 
Das Gericht befand, dass ein Gutschein in Höhe von € 0,50 keine unsachliche Beeinflussung zum 
Kauf bestimmter Arzneimittel zur Folge haben könne, zumal diese Wertgutscheine bei dem Erwerb 
aller verschreibungspflichtigen Medikamente anrechenbar seien. 
 
Ebenso würde die Entscheidung des Verbrauchers bei der Wahl einer Apotheke in erster Linie von 
Faktoren wie Erreichbarkeit, Verfügbarkeit von Medikamenten und Beratungskompetenz abhängen 
und nicht von einer Zugabe eines Wertgutscheins in Höhe von € 0,50 wesentlich beeinflusst, so die 
Richter. 
 



 

 9 

Ausgabe April 2017 

Eine Einschränkung anderer Apotheken in ihren wettbewerbsrechtlichen Entfaltungsmöglichkeiten 
liege nicht vor. Die Abgabe von Wertgutscheinen über so kleine Beträge sei vielmehr vergleichbar mit 
anderen geringwertigen Zugaben, wie zum Beispiel Hustenbonbons oder Papiertaschentüchern. 
 
Ob gegen die Entscheidung Rechtsmittel eingelegt wurde, ist diesseits nicht bekannt. 
 
 
Internetrecht . Negative Unternehmensbewertung darf weiterhin bei Google ange-
zeigt werden 
 
LG Augsburg, Urteil vom 13.03.2017, Az.: 034 O 275/16 
 
Ein Unternehmen mit anonymer schlechter Bewertung auf einer Bewertungsseite im Internet begehrte 
die Unterlassung auf Verweisung auf diese durch den Suchmaschinenbetreiber und verklagte darauf-
hin Google. 
 
In den Negativbewertungen konnten die Richter jedoch keine klaren Rechtsverletzungen erkennen. 
Vielmehr seien die Kommentare von der Meinungsfreiheit gedeckt, so die Richter weiter. Die Internet-
seite dürfe daher weiterhin von Google bei der Suche angezeigt werden. 
 
Das Landgericht verneinte in dieser Konsequenz den Unterlassungsanspruch und wies die Klage ab. 
 
Ob das Urteil rechtskräftig ist, ist diesseits nicht bekannt. 
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